
Wahlbekanntmachung

1.
Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt.
Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2.
Die Gemeinde Altenhausen ist in 3 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

Nr. des Wahl­
bezirkes

Abgrenzung 
des Wahlbezir­
kes

Wahllokal barrierefrei

1 Altenhausen Dorfgemeinschaftshaus, Lange Str. 13 
39343 Altenhausen

J

2 Emden Gemeindebüro, An der Kirche 2 
39343 Altenhausen , OT Emden

N

3 Ivenrode Feuerwehr, Hilgesdorfer Straße 10a 
39343 Altenhausen OT Ivenrode

J

Die Gemeinde Beendorf bildet einen allgemeinen Wahlbezirk.

Nr. des 
Wahlbezirkes

Abgrenzung 
des Wahlbezir­
kes

Wahllokal barrierefrei

060001 Beendorf Kindertagesstätte, Mittelstraße 15 
39343 Beendorf

j

Die Gemeinde Bülstringen ist in 2 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

Nr. des 
Wahlbezirkes

Abgrenzung 
des Wahlbezir­
kes

Wahllokal barrierefrei

115001 Bülstringen Gemeindeklubhaus, An der Breite 1 
39345 Bülstringen

j

115002 Wieglitz Dorfgemeinschaftshaus, Zur Masche 4 
39345 Bülstringen OT Wieglitz

j

Die Gemeinde Calvörde ist in 7 allgemeine Wahlbezirke wie folgt eingeteilt:

Nr. des Wahl­
bezirkes

Abgrenzung des 
Wahlbezirkes

Wahllokal barrierefrei

125001 Flecken Calvörde Bürgersaal, Haldensieber Straße 21 
39359 Calvörde OT Flecken Calvörde

j

125002 Berenbrock/Elsebeck/
Lössewitz

Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 10 
39638 Calvörde OT Elsebeck

j

125003 Klüden Versammlungsraum, Schulstraße 1 
39638 Calvörde OT Klüden

n

125004 Mannhausen Clubraum, Gaststätte „Zum Drömling“, 
Lindenstraße 2, 39359 Calvörde OT 
Mannhausen

n

125005 Velsdorf „Haus Isern“, Im Winkel 1 
39359 Calvörde OT Velsdorf

n

125006 Wegenstedt/Grauingen Geschichtswerkstatt, Neue Straße 26 
39359 Calvörde OT Wegenstedt

j

125007 Zobbenitz/Dorst Vereins- und Kulturhaus, Mittelstraße 4 
39638 Calvörde OT Zobbenitz

j



Die Gemeinde Erxleben ist in 5 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

Nr. des Wahl­
bezirkes

Abgrenzung des Wahlbe­
zirkes

Wahllokal barrierefrei

205001 Erxleben Kegelbahn, Parkstraße 6 
39343 Erxleben

j

205002 Bregenstedt Feuerwehrgerätehaus, Garten­
straße 10
39343 Erxleben OT Bregenstedt

j

205003 Bartensleben Dorfgemeinschaftshaus, Mittel­
straße 5
39343 Erxleben OT Klein Bar­
tensleben

n

205004 Hakenstedt/Groppendorf Dorphus, Hauptstraße 5 
39343 Erxleben OT Hakenstedt

n

205005 Uhrsleben Feuerwehrgerätehaus, Erxleber
Straße 6
39343 Erxleben OT Uhrsleben

j

Die Gemeinde Flechtingen ist in 4 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

Nr. des 
Wahlbezirkes

Abgrenzung 
des Wahlbezir­
kes

Wahllokal barrierefrei

230001 Flechtingen Grundschule, Vor dem Tore 22 
39345 Flechtingen

j

230002 Behnsdorf ehern. Gemeindebüro, Bauernstraße 19 
39356 Flechtingen OT Behnsdorf

j

230003 Belsdorf Begegnungsstätte, Zur Mühle 2 
39356 Flechtingen OT Belsdorf

j

230004 Böddensell Feuerwehrgerätehaus, Neun Häuser 18 
39359 Flechtingen OT Belsdorf

j

Die Gemeinde Ingersleben ist in 4 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

Nr. des 
Wahlbezirkes

Abgrenzung 
des Wahlbezir­
kes

Wahllokal barriere­
frei

323001 Alleringersleben Dorfgemeinschaftshaus, Zum Kindergar­
ten 2, 39343 Ingersleben OT Alleringers­
leben

n

323002 Eimersleben Feuerwehrgerätehaus, Schulstraße 70 
39343 Ingersleben OT Eimersleben

n

323003 Morsleben Dorfgemeinschaftshaus, Beendorfer Str. 4 
39343 Ingersleben OT Morsleben

j

323004 Ostingersleben Feuerwehr, Hinterdorfstraße 18 
39343 Ingersleben OT Ostingersleben

j

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 20.01.2025 bis 
25.01.2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 23.02.2025 um 13.00 
Uhr im Landratsamt des Landkreises Börde, Bornsche Straße 2, 39340 Haldensleben 
zusammen.



3.
Jeder Wahlberechtigter kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh­
lerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler und jede Wählerin erhält bei Betre­
ten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. Der Stimmzettel enthält jeweils 
unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und Be­
werberinnen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, so­
fern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der 
ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibe­
zeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab, 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie 
gelten soll, 
und seine Zweitstimme in der Weise ab,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis ge­
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gel­
ten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem be­
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm­
abgabe nicht erkennbar ist.
4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl­
schein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
oder
b) durch Briefwahl 
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum­
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzet­
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief­
umschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.
6.
Jeder Wahlberechtigter kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 
14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).
Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un­
zulässig (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes). Ein Wahlberechtigter, der des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann 
sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent­
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss­



nähme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§14 Absatz 
5 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er­
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Un­
befugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbu­
ches). /

Flechtingen, den 03.02.2025 Krümmling
Verbandsgemeindebürgermeister


